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Antragstellende Behörde (Postanschrift)


	Geschäftsstelle des 
	Landespersonalausschusses beim
	Niedersächsischen Ministerium für 
	Inneres, Sport und Digitalisierung
	Schiffgraben 12
	30159 Hannover
	über:
	die oberste Dienstbehörde/Aufsichtsbehörde


	PLZ, Ort, Datum
 

	Sachbearbeiter/in
 
	Aktenzeichen (Bitte immer angeben)
 

	Telefon/Durchwahl (Nbst.)
 

	E-Mail


	Name der Bewerberin, des Bewerbers (Bitte immer angeben) 

	



Personalbogen

	Hinweis: Der Personalbogen ist in zwölffacher, bei Anträgen nach § 17 Abs. 2 NBG in fünfzehnfacher Ausfertigung zusammen mit den in der Verfahrensordnung vom 11.6.2009, Nds. MBl. S. 570, vorgesehenen Unterlagen über die obersten Dienstbehörden bzw. über die Aufsichtsbehörden vorzulegen. Die beteiligten Behörden geben die Unterlagen mit einer Stellungnahme an die nächsthöhere Behörde bzw. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses weiter. Hinsichtlich der Spruchpraxis des Landespersonalausschusses wird auf den 11. Geschäftsbericht vom 23.5.2013 (Nds. MBl. S. 404) verwiesen.

	1. a) Anträge für andere Bewerberinnen und andere Bewerber	

	
|_| § 17 Abs. 2 NBG 
	Befähigungserwerb für die Laufbahn der Laufbahngruppe ___ der Fachrichtung _______________, die den Zugang für das ___ Einstiegsamt eröffnet.

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 17 Abs. 3 Satz 2 NBG
	Ausnahme von der Höchstaltersgrenze (50.Lebensjahr) 

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.  § 19 Abs. 6, 1. Halbsatz NBG
	Anrechnung von Zeiten beruflicher Tätigkeit auf die Probezeit 

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.  § 19 Abs. 6, 2. Halbsatz NBG
	Ausnahme zur Verkürzung der Mindestprobezeit 
Kürzung bis auf: 

	1. b) Anträge für Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber oder andere Bewerberinnen    
     und andere Bewerber

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 5 Abs. 3 Satz 2 NBG
	Berufung in ein Amt mit leitender Funktion	ohne Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 NBG

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 NBG
	Einstellung im Beförderungsamt 

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	 § 20 Abs. 2, Abs. 4 Satz 1 NBG, 
	 § 10 Abs. 1 und 2 NLVO
	Ausnahme von der Mindesterprobungszeit
Kürzung bis auf: 

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 NBG
	Beförderung in oder vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung 
der Probezeit

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1 NBG
	Beförderung vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert. § 20 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 NBG
	Sprungbeförderung

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	nachträgliche Mitwirkung gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG zu der mit Wirkung vom
	

		erfolgten Ernennung zur/zum
	 

	Anlagen:
	              Bd. Personalakten



	2.	Personalangaben
	Personalakten
Bd., Bl.

	Name:

	Vorname:

	

	Geburtstag:

	Geburtsort:

	

	Amts- oder Dienstbezeichnung: (ggf. Beschäftigte, Beschäftigter, wissenschaftliche Hilfskraft, Lehrkraft o.ä.)

	

	Familienstand:

	Kinderzahl

	schwerbehindert:

	

	3.	Schulbildung
	

	
	

	von
	bis
	Schulart
	Abschluss
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.	Berufsausbildungen (einschl. Studium)
	Personalakten
Bd., Bl.

	
	
	
	Abgelegte Prüfungen
	

	von
	bis
	Art und Ort der 
Ausbildung
	Tag
	Bezeichnung der Prüfung
	Prüfungsergebnis
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 

	5. a)		Beruflicher Werdegang (einschl. Wehr- oder Zivildienst)
	Personalakten
Bd., Bl.

	von
	bis
	bei (Arbeitgeber oder 
Behörde)
	beschäftigt als (Beamtin, Beamter  oder  Beschäftigte, Beschäftigter)
	Amts- oder Dienstbezeichnung
	Bes.-/Verg.-
Lohn-Entgelt-
Gruppe 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5. b)		Lehrgänge, Unterweisungs- und Einführungszeiten usw.
	Personalakten
Bd., Bl.

	von
	bis
	bei
	Beurteilungsergebnis/
Prüfungsergebnis
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	6.	Beamtenlaufbahn
	Personalakten
Bd., Bl.

	
	von
	bis
	

	Beamtenverhältnis auf Widerruf
	
	
	

	Beamtenverhältnis auf Probe
	
	
	

	Dauer der laufbahnrechtlichen Probezeit
	
	
	

	Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
	
	
	

	Beamtenverhältnis auf Zeit
	
	
	

	Frühere Entscheidungen (z.B. Befähigungsfeststellungen bei anderen Bewerberinnen oder Bewerbern)
	

	des Landes-/Bundespersonalausschusses/der unabhängigen Stelle 
	in:

	

	vom:

	
	

	über:

	

	
Ernennungen und Beförderungen
	

	Mit Wirkung vom
	Ernannt zur/zum
	Bes-Gruppe
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.	Beabsichtigte Ernennung

	zur/zum:
	

	Laufbahngruppe:
	
_________ / _________Einstiegsamt 

	Besoldungsgruppe
	
	

	im Beamtenverhältnis auf
	Weitere Ausnahmen (z.B. nach § 16 NLVO)

	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	Widerruf
	|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	sind nicht erforderlich

	
|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	Probe
	
|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	liegen vor
	
(Bd.	Bl.	PersA.)
	

	
|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	Lebenszeit
	

	
|_|Fehler! Textmarke nicht definiert.	Zeit
	





	8.	Beurteilung

	Frau/Herr

	ist zuletzt am: 
	wie folgt beurteilt worden:

	Note
	(Bd.	Bl.	der PersA.)

	9.	Ausführliche Begründung des Antrages

	Hinweis: Ziel der Mitwirkung des Landespersonalausschusses ist es, die einheitliche Durchführung der beamtenrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Hierfür ist ausschlaggebend, dass sich das Gesamtbild bzgl. der beruflichen Situation der Person, für die die Entscheidung beantragt wird, sowie die Interessenlage der antragstellenden Behörde erschöpfend aus den Antragsunterlagen entnehmen lassen. 
Da dem Landespersonalausschuss eine Entscheidungsbefugnis in beamtenrechtlichen Angelegenheiten zusteht, können für die Antragsbegründung keine Aspekte berücksichtigt werden, die die finanzielle Situation der antragstellenden Behörde betreffen. 
Die Begründung ist für jeden Antrag gesondert vorzunehmen.























	(Unterschrift der Behördenleiterin/des Behördenleiters oder
der Vertreterin/des Vertreters im Amt)





